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Vorwort

Rechtsprechung und Literatur sind wieder komplett eingearbeitet worden, ins-
besondere bedurften zwei neue Urteile des Bundesarbeitsgerichts zum Fließtext
bzw. zur Schlussformel einiger Erg�nzungen – das Buch ist auf dem Stand von
Dezember 2022.

Abgesehen von den beiden genannten Urteilen wurden folgende Themen be-
sonders bearbeitet:

– Detaillierte Darstellung der Kriterien f�r das Verhalten,
– Datum der Zeugnisausstellung,
– Koppelung der Aufbewahrungsfrist mit der Verj�hrungsfrist,
– Zeugnisrelevanz beim GmbH-Gesch�ftsf�hrer,
– Gef�lligkeitszeugnisse.

Das „einfache“ Zeugnis erhielt ein eigenes Kapitel, denn es hat eher den Cha-
rakter einer Arbeitsbescheinigung, und bei der T�tigkeitsbeschreibung besteht
ein anderer Beurteilungsspielraum als bei der Beurteilung von Leistung und
F�hrung, sodass es angebracht erscheint, es von den Ausf�hrungen zum qualifi-
zierten Zeugnis zu trennen und gesondert darzustellen.

Einige Zeugnis- und Beurteilungsmuster sind in Teil 4 ersetzt worden durch sol-
che mit j�ngerem Ausstellungsdatum.

Mein Dank gilt wiederum meiner Tochter Gesine Meißner, Rechtsanw�ltin in
Berlin, f�r ihre Unterst�tzung. M�ge das Buch weiterhin erfolgreich und eine
Hilfe sein f�r alle, die sich mit dem Zeugnis- oder Auskunftsrecht befassen.

Sicherlich ist es an dieser Stelle nunmehr angebracht, dem Verlag zu danken,
dieses Buch �ber den langen Zeitraum von bislang 62 Jahren im Verlagspro-
gramm gehalten zu haben (von meinem Vater im Jahre 1961 begr�ndet, von mir
im Jahre 1986 mit meiner 9. Auflage �bernommen). Das Thema „Arbeitszeug-
nis“ ist offenbar von unver�nderter Aktualit�t, so variantenreich und ergiebig,
dass immer wieder gen�gend Stoff und Nachfragen Anlass bieten f�r neue Auf-
lagen – dabei danke ich besonders der freundlichen und hilfreichen Betreuung
durch das Lektorat, vor allem seit vielen Jahren durch Frau Br�cker.

Stutensee(-B�chig), Dezember 2022 Hein Schleßmann
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Abk�rzungsverzeichnis
Gerichtsentscheidungen werden zitiert mit dem Datum der Verk�ndung und dem
Aktenzeichen sowie h�ufig mit Fundstellen.

A.A. Anderer Ansicht
Abs. Absatz
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AiB Arbeitsrecht im Betrieb (Zeitschrift)
Anm. Anmerkung
AP Arbeitsrechtliche Praxis (Zeitschrift)
ArbG Arbeitsgericht
ArbGG Arbeitsgerichtsgesetz
ArbRAktuell Arbeitsrecht Aktuell (Zeitschrift)
ArbRB Arbeitsrechts-Berater (Zeitschrift)
Art. Artikel
A�G Arbeitnehmer�berlassungsgesetz
AuR Arbeit und Recht (Zeitschrift)
BAG Bundesarbeitsgericht
BAT Bundesangestellten-Tarifvertrag
BB Betriebs-Berater (Zeitschrift)
BBG Bundesbeamtengesetz
BBiG Berufsbildungsgesetz
BDSG Bundesdatenschutzgesetz
BeamtStG Beamtenstatusgesetz
BetrVG Betriebsverfassungsgesetz
BGB B�rgerliches Gesetzbuch
BGH Bundesgerichtshof
BPersVG Bundespersonalvertretungsgesetz
BRAO Bundesrechtsanwaltsordnung
BSG Bundessozialgericht
BT-Drs. Bundestags-Drucksache
BVerfG Bundesverfassungsgericht
BVerwG Bundesverwaltungsgericht
BZRG Bundeszentralregistergesetz
DB Der Betrieb (Zeitschrift)
DSGVO Datenschutz-Grundverordnung
EG Europ�ische Gemeinschaft
EU Europ�ische Union
F.A.Z. Frankfurter Allgemeine Zeitung
FA Fachanwalt Arbeitsrecht (Zeitschrift)
ff. folgende
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GewO Gewerbeordnung
GG Grundgesetz
HGB Handelsgesetzbuch
InsO Insolvenzordnung
i.V.m. in Verbindung mit
KSchG K�ndigungsschutzgesetz
LAG Landesarbeitsgericht
LAGE LAG-Entscheidungssammlung
MDR Monatsschrift f�r Deutsches Recht
MTV Manteltarifvertrag
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Nr. Nummer
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Teil 1
Das Zeugnisrecht

I. Einleitung

1Der Begriff „Arbeitszeugnis“ ist in einem formalen Gesetz bislang nicht ver-
wendet worden,1 sondern nur der schlichte Begriff „Zeugnis“. Zur Unterschei-
dung von anderen Zeugnisarten (Pr�fungs-, Schul- und Hochschulzeugnissen
aller Art) hat sich in der Praxis der Begriff „Arbeitszeugnis“ und auch „Ausbil-
dungszeugnis“ herausgebildet. Der Begriff „Dienstzeugnis“ ist erstmals 1937
f�r Beamte in das Deutsche Beamtengesetz eingef�hrt worden, und sp�ter auch
f�r Soldaten (und Zivildienstleistende).

2Das Zeugnis2 bietet f�r alle Zukunft den bleibenden Nachweis der beruflichen
Besch�ftigung des Arbeitnehmers3 innerhalb des bescheinigten Zeitraums.

3Die Crux des Zeugnisrechts besteht in der K�rze der gesetzlichen bzw. tarifli-
chen Regelung; es geht um die „Art und Dauer“ des Besch�ftigungsverh�ltnis-
ses und die Beurteilung von „Leistung und Verhalten“, als Formalie ist die
Schriftform genannt – wie das Zeugnis im �brigen auszusehen hat, aus welchen
Bestandteilen es besteht, wie es zu gliedern und zu formulieren ist, welche Um-
schreibungen wichtig sind, dies ist immer noch teilweise offen und mit dem Pro-
zessrisiko behaftet.

1. Rechtliche Grundlagen

4Deutsches Recht und damit die deutschen Zeugnisvorschriften gelten (sofern
nicht deutsches Recht ohnehin vereinbart wurde) f�r jeden, der in Deutschland
seinen gew�hnlichen Arbeitsort hat bzw. hier eingestellt wurde.4

1

1 § 7b Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung) erw�hnt
zwar das „Arbeitszeugnis“, aber nur beispielshaft als m�glichen Nachweis f�r handwerkli-
che T�tigkeiten, um eine beh�rdlich zu erteilende Aus�bungsberechtigung zu erhalten; diese
Vorschrift ist keine Zeugnisnorm.

2 Eine umfangreiche und immer noch beachtenswerte Abhandlung des Zeugnisrechts bietet
Monjau, Das Zeugnis im Arbeitsrecht, DB 1966, 264, 300 und 340. Zu einer ebenfalls �lte-
ren, aber k�rzeren Fassung des Zeugnisrechts: Schleßmann, Das Arbeitszeugnis, BB 1988,
1320.

3 Die geschlechtergerechte Sprache wird zwecks leichterer Lesbarkeit auf die m�nnliche
Form verk�rzt.

4 Art. 8 der VO (EG) 593/2008 = Rom I-VO.



§ 109 GewO gilt f�r s�mtliche Arbeitnehmer (siehe auch § 6 Abs. 2 GewO).

§ 630 BGB, die ehemalige Grundnorm des Zeugnisrechts, findet keine Anwen-
dung mehr auf Arbeitsverh�ltnisse (siehe § 630 Satz 4 BGB) und hat an Bedeu-
tung f�r das Arbeitsrecht verloren.

§ 16 BBiG bildet die gesetzliche Grundlage f�r Ausbildungszeugnisse.

F�r Beamte bestehen spezielle Zeugnisvorschriften im BBG bzw. in den Lan-
desbeamtengesetzen.

5 Auch in Tarifvertr�gen finden sich Zeugnisvorschriften, die entweder den be-
reits gesetzlich normierten Zeugnisanspruch inhaltlich gleichsam deklarato-
risch wiederholen, oder eine �ber die gesetzlichen Vorschriften hinausgehende,
aber f�r den Arbeitnehmer g�nstigere Ausgestaltung des Zeugnisrechts vorse-
hen (z.B. § 35 TV�D bzw. TV-L).

Die tarifvertragliche Zeugnisvorschrift genießt durch § 4 Abs. 4 TVG eine Ab-
sicherung hinsichtlich des Verzichts und der Verwirkung.

6 Die verschiedenen Zeugnisvorschriften �hneln sich, lediglich § 630 BGB spielt
insofern eine Sonderrolle, als ein „dauerndes“ Dienstverh�ltnis gefordert wird
(siehe Rn. 114).

Die jeweilige Rechtsgrundlage wird im Zeugnis nicht zitiert.

2. Zeugnisarten

7 Je nach Anlass und Zeitpunkt gibt es folgende Arten von (Arbeits- bzw. Dienst-)
Zeugnissen:

– das endg�ltige Zeugnis,

– das vorl�ufige Zeugnis,

– das Zwischenzeugnis,

– das Ausbildungszeugnis.

8 Wenn das endg�ltige Zeugnis verlangt werden kann, scheiden das vorl�ufige
und das Zwischenzeugnis aus, sie sind subsidi�r.5

9 Inhaltlich werden diese Zeugnisse unterschieden (siehe § 109 Abs. 1 GewO):

– das einfache Zeugnis (das nur Fakten wiedergebenden Charakter hat) und

– das qualifizierte Zeugnis6 (das dar�ber hinaus Bewertungen �ber Leistung
und Verhalten enth�lt).
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5 F�r das Zwischenzeugnis: LAG Frankfurt, 28.3.2003 – 12 SaGa 1744/02.
6 Im TV�D als „Endzeugnis“ bezeichnet.



3. Referenz/Empfehlungsschreiben

10„Referenz“ ist ein vom Vorgesetzten im eigenen Namen allgemein ausgestelltes
Schreiben, das „Empfehlungsschreiben“ an konkrete Adressaten gerichtet –
beide Formen werden auch als „Referenzschreiben“ bezeichnet. Diese schrift-
lichen Aussagen von Vorgesetzten sind keine dem Arbeitgeber zurechenbaren
Erkl�rungen und ber�hren die Pflicht des Arbeitgebers zur Zeugnisausstellung
nicht (und binden ihn auch nicht inhaltlich) – abgesehen davon, dass Referenz-
schreiben eher ein Meinungsbild �ber k�nftige Leistungen geben,7 w�hrend Ar-
beitszeugnisse vergangene Leistungen dokumentieren. Solche Schreiben sind
eine freundliche Geste, um seinem Mitarbeiter bei der Stellensuche behilflich
zu sein,8 sie gr�nden sich zwar auf gute Personenkenntnisse, aber sie enthalten
generell zu positive Bewertungen.

11Problematisch ist es, wenn der Vorgesetzte Begriffe verwendet, die in der Zeug-
nissprache anders/negativ ausgelegt werden – unbeachtlich sind Schreiben, die
von Gleichgeordneten (Kollegen/Freunden) verfasst wurden.9

12Auffallend ist, dass der Inhalt solcher Schreiben nicht zur Diskussion steht:
Welche Aussagen sind wichtig, wie ist zu gliedern und zu formulieren, wie l�sst
sich eine unvermeidliche, notenm�ßige Abstufung erreichen. Hier gibt es eine
unstrukturierte Vielfalt, die die Einsch�tzung solcher Schreiben erschwert (die
ohnehin nicht den Informationswert wie Zeugnisse haben).

Sie enthalten zudem Unzul�nglichkeiten, die Grau/Watzka10 zutreffend um-
schreiben:

„�berstarke Tendenz zu positiven Aussagen, Gef�lligkeitsschreiben,
Angst vor juristischen Konflikten, geringe Vergleichbarkeit der Doku-
mente, nicht eindeutig entschl�sselte Sprache, zum Teil unqualifizierte
Ersteller.
Insofern bieten sich Referenzschreiben als Alternative f�r Arbeitszeug-
nisse nicht an. Das hieße, aden Teufel mit dem Beelzebub auszutrei-
benA.“
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7 C. Sende, Dissertation 2016 – siehe dazu Rn. 344 (Studie 2011).
8 Im anglo-amerikanischen Wirtschaftsraum sind Arbeitszeugnisse unbekannt und stattdes-

sen Empfehlungsschreiben �blich = Kursawe, Der Anspruch auf ein englischsprachiges
Arbeitszeugnis, ArbRAktuell 2010, 643.

9 Selbstangefertigte „Empfehlungsschreiben“ k�nnen im Internet pr�sentiert werden (z. B.
in Business-Kontaktb�rsen wie LinkedIn oder Xing), um Arbeitgeber auf sich aufmerk-
sam zu machen.

10 Grau/Watzka, Arbeitszeugnisse in Deutschland – Kritische Analysen zu ihrer Erstellung
und Nutzung in der Personalauswahl, 2016, S. 135.



13 Anstelle dieser schriftlichen �ußerungen kann es hilfreich sein, mit einem Vor-
gesetzten zu vereinbaren, dass er anderen Arbeitgebern m�ndlich/fernm�ndlich
den Inhalt des erteilten Arbeitszeugnisses best�tigt oder weitere Informationen
gibt. Nachteilig ist, dass diese Informationen durchweg nicht kontrollierbar
sind, und man nicht sicher sein kann, dass sie inhaltlich stets positiv ausfallen.

(Siehe auch Teil 5 „Ausk�nfte �ber Arbeitnehmer“, Rn. 872ff.).

14 Selbstst�ndige, Freiberufler und freie Mitarbeiter haben keinen Zeugnisan-
spruch (siehe Rn. 91), mangels Vorgesetzten entf�llt auch ein Referenzschrei-
ben. Zwecks Werbung k�nnte eine Kunden-Empfehlung in Betracht kommen.

4. Sonstige Bescheinigungen

a) Arbeitsbescheinigung gem�ß § 312 SGB III

15 Diese Arbeitsbescheinigung dient der beh�rdlichen Ermittlung des Arbeitslo-
sengeldes, nicht dem Fortkommen im Berufsleben, hat mit der Suche nach
einem neuen Arbeitsplatz nichts zu tun; sie hat nur Zeitwert und verliert ihre
Bedeutung, wenn ein neues Arbeitsverh�ltnis begr�ndet wird, sie hat als �ffent-
lich-rechtliche Verpflichtung eine v�llig andere Rechtsgrundlage und ist daher
kein Ersatz f�r ein Arbeitszeugnis.

b) Zeugnisse f�r Rechtsreferendare

16 Stationszeugnisse f�r Rechtsreferendare dienen ausschließlich Pr�fungszwe-
cken und daher k�nnen negative Leistungen deutlich bezeichnet und bewertet
werden; die Rechtsprechung �ber die wohlwollende Gestaltung von Arbeits-
zeugnissen ist auf diese Zeugnisse nicht zu �bertragen.11

17 Wer aus dem Referendariat ausscheidet, weil er etwa die Große juristische
Staatspr�fung trotz Wiederholung nicht bestanden hat, kann (wie bei jedem
Ausscheiden aus einem Besch�ftigungsverh�ltnis) ein Dienst- oder Arbeits-
zeugnis verlangen (je nachdem, ob der Referendar im Beamtenverh�ltnis auf
Widerruf stand oder Angestellter war).

18 Bei diesem Zeugnis ist wichtig, in welchen Funktionen und wie lange jeweils
der Referendar in welchen Abteilungen und auf welchen Rechtsgebieten t�tig
war, die einzelnen Ausbildungsabschnitte sind darzustellen; Angaben �ber
Fleiß, Verantwortungsbewusstsein und Gr�ndlichkeit sowie �ber F�hrung ge-
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11 VGH Kassel, 26.10.2007 – 1 TP 1731/07, NJW 2008, 1608.



h�ren dazu.12 Die Details enth�lt die jeweilige Justizausbildungs- und Pr�fungs-
ordnung.

Ist dagegen die Pr�fung bestanden, gen�gt das Pr�fungszeugnis f�r den Berufs-
einstieg, ein Dienst- oder Arbeitszeugnis wird nicht ben�tigt.

c) Bescheinigung f�r �rzte im Praktikum

19Die Bescheinigung �ber die T�tigkeit als Arzt im Praktikum aufgrund der Ap-
probationsordnungen ist kein Arbeitszeugnis im Sinne der gesetzlichen Vor-
schriften; denn sie hat nur die Funktion, die f�r die Approbation zust�ndige Be-
h�rde zu informieren, und darf sogar f�r Bewerbungen bei Dritten nicht ver-
wendet werden.13

d) Dienstbescheinigung f�r Seeleute

20Ebenso wie das Seefahrtsbuch im ehemaligen Seemannsgesetz hat auch die
Dienstbescheinigung gem�ß § 33 SeeArbG keinen Zeugnischarakter; sie ent-
h�lt zwar zahlreiche Angaben, die im Wesentlichen dem Inhalt eines einfachen
Zeugnisses entsprechen, aber sie darf ausdr�cklich keine Beurteilung von Leis-
tung und Verhalten enthalten – wird die Beurteilung verlangt, so wird gesetzlich
auf das Zeugnis nach § 109 GewO verwiesen (§ 33 Abs. 4 SeeArbG). Tarifver-
traglich haben Seeleute, die Mitglieder der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di
sind, bisher schon das Recht, vom Reeder ein Arbeitszeugnis zu verlangen
(§ 33 MTV-See).

Das „Seearbeitszeugnis“ bzw. „Fischereiarbeitszeugnis“ wird als schiffsbezo-
genes Dokument von der Berufsgenossenschaft dem Reeder erteilt (§§ 130,
133 SeeArbG) und hat mit dem eigentlichen Arbeitszeugnis nichts zu tun.

5. Europass

21Ende 2004 hat die EU einen „Europass“ eingef�hrt, der die berufliche Mobilit�t
erh�hen soll. Wer die berufliche Aus- und Weiterbildung sowie sonstige Lern-
abschnitte im Ausland durchf�hren m�chte, kann mit diesem Pass, in dem die
eigenen F�higkeiten, erworbenen Qualifikationen und Kompetenzen transpa-
renter dargestellt sind, seine Bewerbungen erleichtern. Der Pass enth�lt mehre-
re, nach einheitlichem Schema gefasste Dokumente, darunter die „Zeugnis-Er-
l�uterungen“14 – hierbei geht es um erg�nzende Informationen zu beruflichen

I. Einleitung

5

12 Speziell zum Dienstzeugnis f�r Gerichtsreferendare: BVerwG, 26.1.1961 – II C 45/59,
NJW 1961, 1131.

13 BAG, 9.5.2006 – 9 AZR 182/05, NZA 2006, 1296.
14 Weitere Informationen unter ‚www.europass-info.de‘.



Abschlusszeugnissen, um sie f�r ausl�ndische Arbeitgeber leichter verst�ndlich
und „lesbar“ zu machen; diese Erl�uterungen betreffen also nicht die Arbeits-
oder Dienstzeugnisse.

22 Sicherlich w�re es n�tzlich, nicht nur berufliche Abschlusszeugnisse, sondern
auch Arbeitszeugnisse zu erl�utern, um sie europaweit bei Bewerbungen einset-
zen und verstehen zu k�nnen. Aber daf�r ist der qualifizierende Teil des Zeug-
nisses ungeeignet:

– die Abschlusszeugnisse enthalten klare Notenziffern, die international „les-
bar“ sind, w�hrend die Zeugnissprache der Arbeitszeugnisse kaum �bersetz-
bar ist,

– außerdem ist die Rechtslage sehr unterschiedlich: z.B. ist die Beurteilung
von Leistung und Verhalten in Deutschland bei Bewerbungen unentbehrlich,
in �sterreich dagegen besteht darauf kein Anspruch und im �brigen darf
nichts Nachteiliges im Zeugnis vermerkt werden. Schon diese beiden L�nder
lassen ein einheitliches Schema f�r eine Beurteilung von Leistung und Ver-
halten nicht zu.

6. Geschichte des Arbeitszeugnisses15

a) Allgemeines

23 Bescheinigungen �ber geleistete Arbeit sind rund 500 Jahre alt. Sie wurden –
etwa ab 1500 beginnend – aktuell, als die Arbeitskr�fte nicht mehr dauerhaft an
Haus und Hof gebunden, auf eng begrenztem Gebiet besch�ftigt waren, sondern
ihren d�rflichen Dunstkreis verlassen, auf Wanderschaft gehen und die Arbeits-
pl�tze weitr�umiger wechseln konnten, zugleich breitere Bev�lkerungskreise
des Schreibens und Lesens allm�hlich kundig wurden.

Die damaligen Polizeistaaten verlangten beim Arbeitsplatzwechsel bzw. bei
Wanderungen aus sicherheitspolizeilichen Erw�gungen Bescheinigungen, die
einen Mix aus Arbeitserlaubnis, polizeilichem F�hrungszeugnis und Reisepass
darstellten.

Betroffen waren drei Berufsgruppen, die das „Zeugnisrecht“ �ber mehrere Jahr-
hunderte pr�gten: die Bergleute,16 die wandernden Handwerksgesellen17 und
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15 Ausf�hrlicher: Schleßmann, Historisches zum Arbeitszeugnis, NZA 2006, 1392.
16 In der Bergordnung von Joachimsthal (1518) wurde der „Abkehrschein“ erstmals erw�hnt,

vgl. M�ller-Erzbach, Das Bergrecht Preußens und des weiteren Deutschlands, (1917),
S. 380.

17 Im 16. Jahrhundert hatte sich in den Zunftordnungen die durchweg 3-j�hrige Wander-
pflicht durchgesetzt.



das Gesinde18 (h�usliches und l�ndliches Dienstpersonal, das sich durch hohe
Mobilit�t auszeichnete).

24Die Berg-, Polizei- und Gesindeordnungen der einzelnen Landesherren sowie
die Zunftordnungen waren �bereinstimmend beherrscht von folgenden Grund-
s�tzen:

– Es durfte unter Strafandrohung niemand besch�ftigt werden, der nicht eine
Abschiedsbekundung (im Bergbau: Abkehrschein – im Handwerk: Kund-
schaft) des bisherigen Dienstherrn vorlegen konnte. Demgem�ß war jede
Dienstherrschaft verpflichtet, eine Abschiedsbekundung �ber die Dauer der
Besch�ftigung auszustellen (= „Zeugniszwang“). Ein „Abschied“ wurde
nicht erteilt, falls die Arbeitsst�tte ohne ordnungsgem�ße K�ndigung verlas-
sen wurde oder Straftaten/Schulden vorlagen; ohne „Abschied“ bestand kei-
ne Chance f�r eine andere Arbeit.

– Die „Abschiede“ mussten noch von der Polizeibeh�rde beglaubigt werden;
es bestand ein polizeiliches Interesse, den Dienstwechsel zu �berwachen
und die Wandernden zu kontrollieren, insbesondere im Hinblick darauf, ob
sie sich dadurch nicht dem Gesindezwangsdienst oder Milit�rdienst entzie-
hen.

– Schließlich dienten die Bescheinigungen als Reisedokument und enthielten
eine genaue Personenbeschreibung (Alter, Gr�ße, Statur, Haarfarbe).

An diesen von polizeilichen Erw�gungen getragenen Zweck und Inhalt der
„Abschiede“ �nderte sich 350 Jahre lang substanziell nichts!

b) Gewerbliche Arbeiter

25Die gewerblichen Arbeiter (Fabrikarbeiter) waren es, die endlich Bewegung in
das „Zeugnisrecht“ brachten. Denn sie wollten ab Mitte des 19. Jahrhunderts
nicht l�nger dulden, sich vom Staat zugunsten der Arbeitgeber bevormunden zu
lassen und an die „Kandare genommen“ zu sein. Die Gewerbeordnung des
Norddeutschen Bundes von 1869 schaffte den Zeugniszwang ab, eine neue Be-
sch�ftigung setzte nicht mehr die Vorlage eines „Abschieds“ voraus, und die
Arbeiter erhielten erstmals das Recht, auf Antrag ein Zeugnis �ber Art und Dau-
er der Besch�ftigung zu verlangen, das sich auf Wunsch auf die F�hrung zu er-
strecken hatte und ab 1891 auch auf die Leistung – dies entspricht inhaltlich der
heutigen Zeugnislage.
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18 Erstmals wurden Gesindezeugnisse verlangt in der Gesindeordnung von Hildesheim/
Braunschweig/L�neburg im Jahre 1445, vgl. K�nnecke, Rechtsgeschichte des Gesindes in
West- und S�ddeutschland, (1912), S. 860 – reichseinheitlich in der Reichspolizeiordnung
von 1530 (f�r Knechte und „andere Dienstbotten“).



Die bisherige, polizeiliche Pflicht-Beglaubigung des gesamten Zeugnisses er-
folgte seit der Reichsgewerbeordnung nur auf Wunsch des Besch�ftigten und
bezog sich ab 1878 lediglich auf die Unterschrift, um deren Echtheit sicherzu-
stellen.

c) Gesinderecht

26 Diese „Emanzipation“ des Arbeiters im Gewerberecht lief am Gesinderecht
v�llig vorbei; die Gesindeordnungen galten unver�ndert weiter bis zum Ende
der Monarchie (1918).19

d) Bergrecht

27 Im Bergrecht erfolgte nur insofern eine �nderung, als mit dem Preußischen
Berggesetz (1865) auf Wunsch ein gesondertes Zeugnis �ber F�hrung erteilt
werden musste (das 1892 auf die Leistungen erweitert wurde), aber alles andere
blieb bestehen20 (= Pflicht des Arbeitgebers zur Erteilung des Abkehrscheins,
und „Ohne Abkehrschein keine Arbeit als Bergmann“ – dies war damit begr�n-
det, dass der Bergwerksbesitzer angesichts der Betriebsgefahren des Bergbaues
schon bei der Einstellung wissen soll, was der Bergmann bisher gearbeitet hat,
um entscheiden zu k�nnen, wie er, ohne andere zu gef�hrden, besch�ftigt wer-
den kann). Der Abkehrschein und die damit zusammenh�ngenden Pflichten
sind in den einzelnen Bundesl�ndern sp�testens mit dem Bundesberggesetz im
Jahre 1982 aufgehoben worden.

e) Handelsrecht und b�rgerliches Recht

28 Im Handelsrecht gab es erst mit § 73 HGB (in Kraft ab 1898) ein Zeugnis f�r
Handlungsgehilfen, vorher nicht; die gewerberechtliche Zeugnisvorschrift wur-
de auch nicht analog angewendet, allenfalls gab es aufgrund �rtlichen Handels-
gewohnheitsrechts ein einfaches Zeugnis.21

Desgleichen waren Zeugnisse im Bereich des allgemeinen b�rgerlichen Rechts
bis § 630 BGB (also bis 1900) v�llig unbekannt.

Teil 1: Das Zeugnisrecht

8

19 Um 1900 wurden in Deutschland 59 Gesindeordnungen gez�hlt! Zur Weitergeltung des
Gesinderechts �ber 1900 hinaus, siehe Art. 95 des Einf�hrungsgesetzes zum BGB.

20 Zur Weitergeltung des Bergrechts �ber 1900 hinaus, siehe Art. 67 des Einf�hrungsgesetzes
zum BGB.

21 Reichsgericht, 3.12.1895, amtliche Sammlung in Zivilsachen, Band 36, S. 71.



f) Zusammenfassung

29Die Vielfalt der gesetzlichen Zeugnisvorschriften der verschiedenen Berufs-
gruppen geh�rt der Vergangenheit an, sie m�ndet seit 2003 in § 109 GewO ein
(nur eingeschr�nkt gilt weiterhin § 630 BGB); da das Gewerberecht die Keim-
zelle des modernen Zeugnisrechts war, ist dieser heutige Standort der maßgeb-
lichen Zeugnisvorschrift zwar zun�chst verwunderlich, aber historisch nicht
verfehlt!
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II. Bedeutung des Zeugnisses

30 Das Zeugnis hat eine „zweiseitige Zielsetzung. . .(es) dient dem Arbeitnehmer
regelm�ßig als Bewerbungsunterlage und dadurch Dritten, insbesondere m�g-
lichen k�nftigen Arbeitgebern, als Grundlage f�r die Personalauswahl.“22

31 F�r den Zeugnisaussteller hat das Zeugnis insofern Bedeutung, als er sich mit
seinem weiteren Verhalten nicht in Widerspruch zum Zeugnisinhalt setzen darf
(die Beurteilung bindet); bei leichtfertiger Formulierung droht Schadensersatz.

1. Bedeutung f�r den Arbeitnehmer

32 Da der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsverh�ltnisses (auf welche Art
und aus welchen Gr�nden auch immer, auch etwa beim Eintritt in den Ruhe-
stand) die Ausstellung des Zeugnisses verlangen kann, erh�lt er zun�chst eine
Analyse seiner T�tigkeit und Aufschluss dar�ber, wie er beurteilt wird.23 In die-
ser Analyse, die von hohem pers�nlichem Wert ist,24 ersch�pft sich jedoch die
Bedeutung des Zeugnisses f�r ihn nicht (denn die Kenntnis �ber seine betriebli-
che Einsch�tzung hat er schon vorher erhalten oder erhalten k�nnen, falls das
betriebsinterne Mitarbeiter-Beurteilungsverfahren durchgef�hrt oder die Beur-
teilung gem�ß § 82 Abs. 2 BetrVG verlangt wurde).

33 Zeugnisse geben Auskunft dar�ber, welche T�tigkeiten wie lange und in wel-
cher Weise durchgef�hrt wurden – ihre Dokumentation dient (so das BAG25)

„vor allem als Unterlage f�r eine Bewerbung um einen neuen Arbeits-
platz und stellt deshalb einen wichtigen Faktor im Arbeitsleben dar. . . .
F�r den Arbeitnehmer ist das Zeugnis gleichsam die Visitenkarte f�r wei-
tere Bewerbungen.“

34 Das Zeugnis stellt einen unverzichtbaren Teil der Bewerbungsunterlagen dar
und ist ein wichtiges Dokument f�r das berufliche Weiterkommen.26 Ohne Ar-
beitszeugnisse sind Bewerbungen nahezu chancenlos. Viele Firmen stellen des-
halb schon von sich aus, und bevor es beantragt wird, ein Zeugnis aus (�berwie-
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22 Grundlegend: BAG, 23.6.1960 – 5 AZR 560/58, BB 1960, 983 = DB 1960, 1042 = AP
HGB § 73 Nr. 1, sowie BGH, 26.11.1963 – VI ZR 221/62, DB 1964, 517 = AP BGB 3 826
Nr. 33.

23 BAG, 16.10.2007 – 9 AZR 248/07, BB 2008, 507 = DB 2008, 245 = NZA 2008, 298 = AP
BGB § 630 Nr. 33.

24 BAG, 3.3.1993 – 5 AZR 182/92, BB 1993, 1439 = DB 1993, 1624 = NZA 1993, 697 = AP
BGB § 630 Nr. 20; Staudinger (Temming), Rn. 2.

25 BAG, 3.3.1993 – 5 AZR 182/92, BB 1993, 1439 = DB 1993, 1624 = NZA 1993, 697 = AP
BGB § 630 Nr. 20.

26 Tsch�pe (Tiedemann), Rn. 5.



gend als qualifiziertes Zeugnis) und �bergeben es mit den �brigen Arbeitspa-
pieren.

35Wegen dieser Bedeutung hat der Arbeitnehmer nat�rlich ein hohes Interesse an
einer f�r ihn g�nstigen Abfassung des Zeugnisses, um f�r sich und seine Ar-
beitsleistung auf dem Arbeitsmarkt werben zu k�nnen; denn Zeugnisse stellen
f�r ihn ein wichtiges Werbemittel dar, das er bei der Stellensuche zur Verf�gung
hat. Und in Zeiten schlechterer Arbeitsmarktlage kann das Zeugnis f�r Arbeit-
nehmer von schicksalhafter Bedeutung sein.

36Die Bedeutung f�r die Arbeitnehmer wird durch die Tatsache unterstrichen,
dass im Jahre 2006 – dem letzten Jahr der bundesweiten, statistischen Erfas-
sung – fast 31.000 Zeugnisprozesse vor dem Arbeitsgericht gef�hrt wurden,27

(statistisch an 3. Stelle stehend hinter den Verfahren wegen K�ndigung und Ar-
beitsentgelt). Dar�ber hinaus wird noch eine beachtliche Dunkelziffer vermu-
tet, da Zeugnisstreitigkeiten oft auch in K�ndigungsverfahren mit erledigt bzw.
in Abfindungsvergleichstexten aufgenommen und statistisch nicht gesondert
erfasst wurden.28

37Ab 2007 wird in der „Statistik der Arbeitsgerichtsbarkeit“ des Bundesministe-
riums f�r Arbeit und Soziales das Sachgebiet „Zeugniserteilung“ nicht mehr ge-
sondert dargestellt, sodass zuverl�ssige Angaben �ber die aktuelle Zahl der
Zeugnisprozesse leider nicht mehr m�glich sind. Es gibt allerdings keine An-
zeichen daf�r, dass sich die Zahl seitdem nennenswert ver�ndert, insbesondere
reduziert h�tte, sodass man wohl davon ausgehen kann, dass nach wie vor j�hr-
lich Zeugnisprozesse in der Gr�ßenordnung von etwa 30.000 vor den Arbeits-
gerichten gef�hrt werden.

38�berwiegend geht es in den Prozessen um die textliche Ab�nderung bereits er-
teilter Zeugnisse, weniger um deren erstmalige Erteilung (so das Res�mee einer
Vielzahl zeugnisrechtlicher Entscheidungen).

2. Bedeutung f�r den neuen Arbeitgeber

39Obgleich Arbeitgeber bei Bewerbungen stets Zeugnisse verlangen, besteht in
der betrieblichen Praxis keine einheitliche Auffassung �ber den Stellenwert von
vorgelegten Zeugnissen bei der Personalauswahl. Dies h�ngt sicherlich einmal
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27 Zahl der Zeugnisprozesse in fr�heren Jahren (Quelle: von 1995 bis 2001 = „Bundesarbeits-
blatt“ – von 2002 bis 2006 = Bundesministerium f�r Arbeit und Soziales):

28 Schulz, Der arbeitsrechtliche Zeugnisanspruch, Dissertation 2006 (Hamburg), S. 4.

1995 = 14.089 1996 = 15.395 1997 = 15.939 1998 = 17.585 1999 = 21.254 2000 = 23.425

2001 = 25.878 2002 = 27.908 2003 = 30.177 2004 = 31.540 2005 = 32.288 2006 = 30.817



von der Qualit�t des Zeugnisschreibers und von dem Renommee seiner Firma
ab und zum anderen von der �berzeugung des neuen Arbeitgebers �ber den In-
formationsgehalt eines vorgelegten Zeugnisses.

40
Eine �bereinstimmung l�sst sich aber in Folgendem feststellen:29

– Bei der Besetzung von einfachsten und untergeordneten Arbeitspl�tzen
spielt das Zeugnis eine geringere Rolle,

– je h�herrangig der zu besetzende Posten ist, desto gr�ßere Bedeutung
wird Zeugnissen beigemessen,

– bei Spitzenkr�ften nimmt die Bedeutung wieder ab.

41 Vor allem bei der Vorauswahl der Bewerber und der Frage, wer zum Vorstel-
lungsgespr�ch gebeten wird, spielt das Zeugnis eine entscheidungserheblichere
Rolle als alle anderen Bewerbungsunterlagen, da es zu diesem Zeitpunkt die
einzige Informationsquelle darstellt, die nicht vom Bewerber selbst, sondern
von einem Dritten stammt.30

F�r eine erfolgreiche Bewerbung mag es noch weitere Voraussetzungen geben,
aber mangels durchweg anderer verwertbarer Informationsquellen �ber T�tig-
keit und Qualifikation des Arbeitnehmers ist das Zeugnis der erste Einstieg in
das Bewerbungsverfahren.

42 Da außerdem dem Zeugnisinhalt Vertrauen entgegengebracht wird und werden
muss,31 erf�llt das Zeugnis zugleich eine Warnfunktion, n�mlich Schutz vor
�bereilten Einstellungsentscheidungen,32 und Fehlentscheidungen bei Personal-
einstellungen sind oft teurer als Fehlinvestitionen.

Gef�lschtes Zeugnis bei Bewerbungen?

43 Arbeitnehmer k�nnen (auch dank der Kopiertechnik) sehr erfinderisch sein,
wenn es um Manipulationen beim Arbeitszeugnis geht, um mit Hilfe eines
„polierten“33 Zeugnisses einen Arbeitsplatz zu erhalten, z.B.:
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29 Weuster, Personalauswahl und Personalbeurteilung mit Arbeitszeugnissen, 1994, S. 70.
30 BAG, 3.3.1993 – 5 AZR 182/92, BB 1993, 1439 = DB 1993, 1624 = NZA 1993, 697 = AP

BGB § 630 Nr. 20; Staudinger (Temming), Rn. 2.
31 OLG Frankfurt, 24.11.1982 – 9 U 87/80.
32 LAG D�sseldorf, 22.1.1988 – 2 Sa 1654/87, BB 1988, 1463 = NZA 1988, 399 = NJW

1988, 1616 = LAGE BGB § 630 Nr. 4.
33 F.A.Z. vom 28.5.2005 (Nr. 121), S. 51.



– F�lschung eines Arbeitszeugnisses und der Examensergebnisse durch einen
Rechtsanwalt anl�sslich seiner Bewerbung bei einer Beh�rde (die Noten
wurden „verbessert“),34

– komplette F�lschung der juristischen Examenszeugnisse und sodann Zulas-
sung und T�tigkeit als „Anwalt“,35

– Anfertigung eines Arbeitszeugnisses aus zusammengeklebten Textteilen
und anschließender Kopie,36

– Ab�nderung einer Arbeitsbescheinigung, in die die Unterschrift des Arbeit-
gebers aus einer Brosch�re hineinkopiert wurde,37

– Ab�nderung eines Ausbildungszeugnisses (die Noten wurden „verbes-
sert“),38

– ein Zeugnis wird auf Firmenpapier und die Unterschrift einer nicht existie-
renden Person vom Arbeitnehmer selbst hergestellt,39

– F�lschung der Diplomurkunde, um �ber die angeblich bestandene Hoch-
schulpr�fung zu t�uschen,40

– F�lschung der Approbationsurkunde.41

44Dies sind Machenschaften, die wegen des Anstellungsbetruges die Anfechtung
der zur Begr�ndung des Arbeitsverh�ltnisses abgegebenen Willenserkl�rung
gem�ß § 123 BGB rechtfertigen mit der Nichtigkeitsfolge (§ 142 BGB). Auch
nach einer jahrelangen, einwandfreien T�tigkeit ist wegen der damaligen Zeug-
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34 Anwaltsgericht K�ln, 12.12.2017 (2 AnwG 49/17), brak-mitteilungen 2/2018, S. 84: Der
Anwalt erhielt standesrechtlich einen Verweis und eine Geldbuße von 500 e – abgesehen
von der fristlosen K�ndigung seitens der Beh�rde, die ihn aufgrund der „gesch�nten“
Zeugnisse zun�chst eingestellt hatte, wurde er außerdem strafrechtlich zu einer Geldstrafe
von 1.800 e wegen Betrugs und Urkundenf�lschung verurteilt.

35 Amtsgericht M�nchen, 23.11.2020 – 823 Ls 231 Js 185686/19: Verurteilt zu 2 Jahren auf
Bew�hrung und Zahlung von 325.000 e (= Gehaltsr�ckzahlung); der Schwindel als „An-
walt“ flog auf, als bemerkt wurde, dass das gef�lschte und angeblich vom Justizpr�fungs-
amt ausgestellte Staatsexamenszeugnis ein Ausstellungsdatum tr�gt, das Pfingstmontag
war!

36 Bayerisches Oberstes Landesgericht, 11.5.1992 – 5 St RR 16/92, NJW 1992, 3311.
37 ArbG Frankfurt (Main), 23.6.2010 – 7 Ca 263/10.
38 LAG Baden-W�rttemberg, 13.10.2006 – 5 Sa 25/06, DB 2007, 1197 = MDR 2007, 532.
39 LAG K�ln, 16.6.2000 – 11 Sa 1511/99, NZA-RR 2000, 630.
40 LAG N�rnberg, 24.8.2005 – 9 Sa 400/05 (Revision erfolglos: BAG, 1.6.2006 – 6 AZR 730/

05, NZA-RR 2007, 103).
41 BAG, 3.11.2004 – 5 AZR 592/03, BB 2005, 782 = DB 2005, 1334 = NZA 2005, 1409 = AP

BGB § 134 Nr. 25.



nismanipulation heute die sofortige Entlassung zul�ssig (selbst nach 8� Jah-
ren42).

F�r Mitarbeiter im �ffentlichen Dienst kann die Entlassung noch sp�ter, z.B.
nach 12 Jahren erfolgen,43 falls die R�cknahme der Einstellung speziell und un-
abh�ngig vom Anfechtungsrecht geregelt ist (wie etwa im Dienstordnungsrecht
unter Verweis auf das Beamtenrecht).

45 Unerheblich ist hierbei die strafrechtliche Beurteilung: ob neben dem Anstel-
lungsbetrug noch eine Urkundenf�lschung vorliegt bzw. ob die Verfolgungsver-
j�hrung bereits eingetreten ist.

46 Sogar die gezahlte Verg�tung kann zur�ckverlangt werden – jedenfalls dann,
wenn die Arbeitsleistung nicht den angeblichen Leistungen im gef�lschten
Zeugnis entspricht44 bzw. wenn die erforderliche fachliche Qualifikation von
vorneherein fehlt (ohne Studienabschluss wurde die Anwaltszulassung erschli-
chen45), und schließlich: F�r die „erschlichene“ Besch�ftigungsdauer gibt es
kein Zeugnis (siehe Rn. 128). M�gen diese arbeitsrechtlichen Konsequenzen
eine abschreckende Wirkung haben!

47 Wegen dieser Manipulationsm�glichkeiten sollte sich der Arbeitgeber vom Be-
werber jeweils die beglaubigte, nicht eine schlichte Kopie des Zeugnisses vorle-
gen lassen (was aber in der Praxis selten verlangt wird). Zwar kann die Zusen-
dung des Originals wegen der Verlustgefahr nicht verlangt werden, aber es
empfiehlt sich, die Vorlage des Originals beim Vorstellungsgespr�ch vorzuse-
hen.46

Das gilt besonders bei Online-Bewerbungen, um inhaltssichere Unterlagen zu
erhalten, denn gerade bei dieser Form der Bewerbung sind Manipulationen aller
Art zun�chst nicht erkennbar.

3. Bedeutung f�r den Zeugnisaussteller

48 Da das Zeugnis f�r die berufliche Entwicklung des Arbeitnehmers von hohem
Wert ist, ergibt sich daraus die Verpflichtung f�r den Arbeitgeber (und den mit
der Abfassung von Zeugnissen bestellten Personenkreis) zur großen Sorgfalt
bei der Zeugnisausstellung. Werden aus Unverm�gen oder Bequemlichkeit kei-
ne wahrheitsgem�ßen und vollst�ndigen Zeugnisse ausgestellt, kann dies dazu
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42 LAG Baden-W�rttemberg, 13.10.2006 – 5 Sa 25/06, DB 2007, 1197 = MDR 2007, 532.
Die Anfechtungsfrist betr�gt maximal 10 Jahre (§ 124 Abs. 3 BGB).

43 BAG, 1.6.2006 – 6 AZR 730/05, NZA-RR 2007, 103.
44 LAG K�ln, 16.6.2000 – 11 Sa 1511/99, NZA-RR 2000, 630.
45 Amtsgericht M�nchen, 23.11.2020 – 823 Ls 231 Js 185686/19.
46 HWK (G�ntgen), Rn. 46.



f�hren, dass der Zeugnisaussteller Schadensersatz leisten muss; denn das Zeug-
nis wird als

„gesetzlich fixierte Nebenpflicht aus dem Dienstvertrag geschuldet, es
stellt also weder eine reine Gef�lligkeit noch eine im weiteren Sinne un-
entgeltliche, unverbindliche Leistung dar.“47

49Wird noch ber�cksichtigt, dass im Zeugnis verkehrs�bliche Angaben und For-
mulierungen erwartet werden, so wird deutlich, welche Schwierigkeiten auf den
Zeugnisaussteller zukommen. Und der Personal- und Zeitaufwand f�r die Zeug-
niserteilung kann betr�chtlich sein, h�ngt aber im Einzelfall von dem Grad der
Fluktuation, von der Gr�ße der Belegschaft und auch von der hierarchischen
Stellung im Betrieb ab (je h�herrangig der Mitarbeiter ist, je aufwendiger wird
in der Regel die Zeugnisfertigung sein).

a) Bindungswirkung

50F�r den ausstellenden Arbeitgeber hat das Zeugnis insofern noch Bedeutung,
als er sich bei weiteren Rechtshandlungen nicht in Widerspruch zu der Beurtei-
lung des Arbeitnehmers setzen darf, er vielmehr einer Selbstbindung unterliegt
und sich festhalten lassen muss an das, was er im Zeugnis bescheinigt hat.

Eine Partei verst�ßt

„gegen Treu und Glauben, wenn sie mit ihrer Rechtsverfolgung oder
Rechtsverteidigung eine Haltung einnimmt, die mit ihren fr�heren Erkl�-
rungen oder mit ihrem fr�heren Verhalten im Widerspruch steht. . . . muss
sich an seinem fr�heren Verhalten und an seine fr�heren Erkl�rungen
festhalten lassen (Verbot des venire contra factum proprium).“48

51Der Arbeitgeber muss bei (gegen�ber dem Arbeitnehmer oder Dritten) ge�ußer-
ten Beurteilungen beachten, dass er bei seinen weiteren schriftlichen �ußerun-
gen sowie bei m�ndlichen Ausk�nften (siehe Rn. 899) hieran gebunden ist –
�ußerungen von anderen Personen m�ssen dem Arbeitgeber jedoch zurechen-
bar sein, um sie verantworten zu k�nnen; eine Bindung besteht daher nur, falls
die Person sein gesetzlicher Vertreter ist oder vom Arbeitgeber hierzu beauf-
tragt wurde; �ußerungen von Vorgesetzten, die nicht zu diesem Personenkreis
geh�ren, sind unbeachtlich.49
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47 BGH, 15.5.1979 – VI ZR 230/76, BB 1980, 779 = DB 1979, 2378 = NJW 1979, 1882 = AP
BGB § 630 Nr. 13.

48 So schon vor Jahrzehnten: BAG, 8.2.1972 – 1 AZR 189/71, BB 1972, 618 = DB 1972, 931
= AP BGB § 630 Nr. 7.

49 LAG M�nchen, 15.7.2021 – 3 Sa 188/21.



52 Unerheblich ist dabei, ob die Beurteilung abgegeben wurde

– in einem Zwischenzeugnis = mit Bindung f�r das Endzeugnis (siehe
Rn. 570) oder

– bei internen Vorg�ngen wie innerdienstlichen Beurteilungen = mit Bindung
f�r die Zeugniserteilung (siehe Rn. 456).

53
Ausnahmen von der Bindung:

Es werden neue Sachverhalte bekannt, die nunmehr eine andere Bewertung
zulassen (Rn. 578), oder die Beurteilung wurde rechtzeitig widerrufen
(Rn. 577).

54 Beispiele:

– Wurde ein System leistungsorientierter Bezahlung eingef�hrt, wobei eine
systematische Leistungsbewertung erfolgt, nach der sich die H�he der Ver-
g�tung richtet, dann darf der Arbeitgeber im Zeugnis bei der Leis-
tungsbeurteilung nicht notenm�ßig zum Nachteil des Arbeitnehmers von
diesem betrieblich eingef�hrten Leistungsschema abweichen, diese Einstu-
fung bindet.50

– Heißt es im Zeugnis

„Sie erledigte die ihr �bertragenen Aufgaben selbst�ndig, sicher, termin-
gerecht und zu unserer vollsten Zufriedenheit,“

dann entspricht diese Leistungsbeurteilung der Note 1,5 (siehe Rn. 783) und
dann k�nnen nicht anschließend im K�ndigungsprozess Leistungsm�ngel
als Grund der Beendigung vorgetragen werden!51 – die Zeugnisangaben bin-
den.

– Wer einem Mitarbeiter bescheinigt, er habe ihn als

„fleißigen, ehrlichen und gewissenhaften Mitarbeiter kennen gelernt,“

kann, sofern das Gegenteil dieses Verhaltens dem Arbeitgeber bekannt war,
wegen der Bindungswirkung weder k�ndigen52 noch einen zuvor festgestell-
ten Fehlbetrag geltend machen, die Mankohaftung des Arbeitnehmers ent-
f�llt.53
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50 LAG K�ln, 16.12.2016 – 4 Sa 353/16, DB 2017, 2040.
51 BAG, 21.6.2012 – 8 AZR 364/11, BB 2013, 1468 = NZA 2012, 1345 = AuR 2012, 328
52 LAG Hamm, 28.8.1997 – 4 Sa 1926/96.
53 BAG, 8.2.1972 – 1 AZR 189/71, BB 1972, 618 = DB 1972, 931 = AP BGB § 630 Nr. 7.

A.A. ErfK (M�ller-Gl�ge), Rn. 57; Staudinger (Temming), Rn. 75.



– Im K�ndigungsschutzprozess werden die K�ndigungsgr�nde unbeachtlich,
die im (zuvor erteilten) Zeugnis nicht zumindest andeutungsweise vermerkt
sind; so ist die fristlose K�ndigung wenige Tage nach Ausstellung eines aus-
nahmslos positiven Zeugnisses wegen Rechtsmissbrauchs unwirksam.54 Es
n�tzt nichts, wenn der Arbeitgeber einwendet, er habe ein vor allem wohl-
wollendes Zeugnis ausstellen wollen. Wer aus falsch verstandener F�rsorge
ein zu wohlwollendes Zeugnis erteilt und dann anschließend zum „sch�rf-
sten Mittel“ greift (zur K�ndigung bzw. zur finanziellen Regressnahme),
kann mit der K�ndigung bzw. Haftung nicht durchkommen.

Die K�ndigungs- bzw. Haftungsgr�nde entfallen auch dann, wenn der Ar-
beitgeber zuerst zum „sch�rfsten Mittel“ greift und danach eine lobende Be-
urteilung im Zeugnis vornimmt.55

– Die Beurteilung in einem Ausbildungszeugnis ist jedoch nicht bindend f�r
ein Arbeitszeugnis; denn die erbrachten Leistungen in der Ausbildung sind
von anderer Qualit�t und Leistungsart, als die in dem anschließenden Ar-
beitsverh�ltnis.56

b) Zeugnis und Diskriminierung?

55Arbeits- oder Dienstzeugnisse sind vom Anwendungsbereich des AGG nicht
ausgeschlossen (siehe § 2 Abs. 1 Nr. 2 AGG); aber wenn sie die wesentlichen
Bestandteile eines solchen Dokuments enthalten und das Wahrheitsgebot be-
achtet wird, dann sind Benachteiligungen nicht aktuell, Entsch�digung und
Schadensersatz gem�ß § 15 AGG kommen nicht in Betracht.

56Zum notwendigen Inhalt geh�ren Personalien wie Vor- und Zuname, um das
Zeugnis dem Antragsteller zuordnen zu k�nnen (auf Wunsch wird das Geburts-
datum weggelassen, um das Alter nicht herleiten zu k�nnen – siehe im Detail zu
den Personalien des Besch�ftigten unter Rn. 499). Aus der Namensnennung
sind zwar Geschlecht und eventuell auch die ethnische Herkunft ablesbar, aber
das l�sst sich beim Zeugnis nicht vermeiden.

57Einige Arbeitgeber verzichten – animiert von der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes – im Bewerbungsverfahren zun�chst auf das Zeugnis, sondern ver-
wenden eigene Bewerbungsbogen, in denen alle Personalien anonymisiert sind,
um die erste Stufe des Bewerbungsverfahrens ohne Hinweise auf Geschlecht,
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54 LAG Bremen, 22.11.1983 – 4 Sa 167/82, BB 1984, 473; Schaub (Linck), Rn. 29. Das gilt
auch beim sehr gesch�nten Zwischenzeugnis, LAG Hamm, 3.5.2022 – 14 Sa 1350/21 (Re-
vision zugelassen).

55 Zweifelnd im Fall der nachtr�glichen Zeugniserteilung: LAG K�ln, 30.7.1999 – 11 Sa 425/
99, NZA-RR 2000, 189.

56 LAG Hamm, 14.1.2011 – 7 Sa 1615/10.



Alter und Herkunft zu �berwinden. Allerdings werden dann die anonymisierten
Daten sp�testens im Vorstellungsgespr�ch „enttarnt“.

58 Einzelf�lle:

– Wurde das Arbeitsverh�ltnis aus verst�ndlichen und nicht nachteiligen
Gr�nden unterbrochen, und werden diese Gr�nde im Zeugnis erw�hnt (z.B.
Mutterschutz, Elternzeit), so kann daraus keine Diskriminierung im Sinne
des AGG konstruiert werden; denn es ist f�r den Arbeitnehmer sogar vorteil-
haft, solche Begr�ndungen im Zeugnis zu lesen, da sonst andere Arbeitgeber
�ber den Grund der Ausfallzeit nachteilige Mutmaßungen anstellen k�nn-
ten – jedenfalls liegt in der Erw�hnung dieser Gr�nde der Unterbrechung
keine Benachteiligung vor, die etwa eine Entsch�digung gem�ß § 15 AGG
rechtfertigen w�rde,57 und stellt auch keine ungerechtfertigte Erschwerung
des beruflichen Fortkommens oder Benachteiligung im Sinne von § 612a
BGB dar.58

– Wenn mehrj�hrige krankheitsbedingte Ausfallzeiten außer Verh�ltnis zur
tats�chlich geleisteten Arbeitszeit stehen, und es bei der ausge�bten T�tig-
keit auf das Vorhandensein eines aktuellen Fachwissens und entsprechende
Berufserfahrung ankommt, dann liegt ein sachlicher Grund gem�ß § 8 AGG
vor, diese Ausfallzeiten im Zeugnis zu vermerken, ohne diskriminierend zu
sein.59

59 Anders kann es sein, falls weitere Handlungen des Arbeitgebers nicht mit dem
Zeugnisinhalt �bereinstimmen:

Wird bei mehreren Besch�ftigten das befristete Arbeitsverh�ltnis entfristet, bei
der nichtdeutschen Arbeitnehmerin aber abgelehnt mit dem Hinweis auf Leis-
tungsm�ngel, w�hrend ihr ins Zeugnis geschrieben wurde:

„Sie erledigte die ihr �bertragenden Aufgaben selbst�ndig, sicher, ter-
mingerecht und zu unserer vollsten Zufriedenheit“,

dann k�nnen solche widerspr�chlichen Begr�ndungen Indizwirkung f�r eine
benachteiligende Maßnahme im Sinne des § 22 AGG haben.60

Es erscheint aber auch ein Indiz daf�r zu sein, dass der Zeugnisaussteller das
Gebot der Zeugniswahrheit ignorierte, n�mlich eine Beurteilung abzugeben,
die der Note 1,5 entspricht (siehe Rn. 783), w�hrend angeblich Leis-
tungsm�ngel vorlagen.
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4. Bedeutungsverlust?

60Die Kritik am Arbeitszeugnis verstummt nicht und kehrt in gewissen Zeitab-
st�nden, vor allem nach Zeugnisurteilen des BAG, schubartig immer wieder,
verbunden mit Hinweisen auf die geheimnisumwitterte und abzuschaffende
Zeugnissprache:61

– das Zeugnis wird als sinnfreies Ritual bezeichnet;62

– das Zeugnis sei angeblich nicht das Papier wert, auf dem es stehe;63

– „Das Arbeitszeugnis hat ausgedient“;64

– „Nichts als Lyrik und Chichi“;65

– falls Angaben im Zeugnis anderen Aussagen desselben Arbeitgebers wider-
sprechen w�rden, sei dem Zeugnis kaum Bedeutung beizumessen.66

Es werden die alten Thesen immer wieder ausgegraben:

Auf die Beurteilungen k�nnte wegen der omin�sen Zeugnissprache verzichtet
und stattdessen dem einfachen Zeugnis Referenzschreiben beigef�gt werden –
mit dem bisherigen Arbeitgeber k�nnte telefoniert werden – das einfache Zeug-
nis sei ausreichend (die Probezeit w�rde ja gen�gend Erkenntnisse bieten67).

61Bei Referenzen treten hinsichtlich der Formulierungen �ber Maß und Grad der
Empfehlung die gleichen Probleme auf wie bei der Zeugnissprache, sie f�hren
daher nicht zu einer brauchbaren Alternative (siehe auch Rn. 10).

62Wer propagiert, das vorgelegte Zeugnis links liegen zu lassen und sogleich tele-
fonisch Ausk�nfte beim bisherigen Arbeitgeber einzuholen, �bersieht die
Rechtslage; denn Ausk�nfte sind heute wegen des Daten- und Pers�nlichkeits-
schutzes fast ausschließlich nur mit Zustimmung des Bewerbers zul�ssig (siehe
Rn. 913). Viele Arbeitgeber verweigern auch grunds�tzlich die Auskunftsertei-
lung.

63Richtig ist, dass das einfache Zeugnis mit seiner T�tigkeitsbeschreibung eine
objektive und wichtige Informationsquelle bietet, und sie ist im Wesentlichen
nicht mit der Zeugnissprache „belastet“. Sie belegt, auf welchem Sachgebiet
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der Arbeitnehmer und wie lange und bei welchem Arbeitgeber t�tig war, welche
Qualifikation und Berufserfahrung er mitbringt, und ob das bisherige Arbeits-
gebiet dem Profil des neuen Arbeitsplatzes entspricht. Die T�tigkeitsbeschrei-
bung ist f�r die Einsch�tzung zweifellos von besonderer Bedeutung.

64 Wichtig f�r den Arbeitgeber ist aber nicht nur, was der Bewerber, sondern auch
wie er nach Meinung des Arbeitgeber-Kollegen bisher gearbeitet hat, ob es sich
um einen guten, durchschnittlichen oder schwachen Bewerber handelt. Und die-
se Information sollte vor der Einstellung vorhanden sein und nicht erst mit Ab-
lauf der Probezeit (es stellt auch einen Kostenfaktor dar, eventuell eine v�llig
nutzlose Probezeit absolvieren zu lassen).

65 Auf das qualifizierte Zeugnis wird kein Arbeitgeber verzichten wollen, auch
wenn f�r ihn einzelne, im Zeugnis erw�hnte Beurteilungskriterien nicht im Vor-
dergrund stehen, und eine Tendenz zu guten Beurteilungen unverkennbar ist68

(siehe Rn. 346ff.).

Jeder Arbeitgeber, der Mitarbeiter einstellen will, hat h�chstes Interesse, m�g-
lichst viele Informationen �ber Bewerber zu erhalten, und dem widerspricht es,
wenn wegen der Kritik an der Zeugnissprache sogleich die gesamte Beurteilung
rabiat �ber Bord geworfen werden soll (was vermutlich nur von denjenigen pro-
pagiert wird, die selbst wenig Personalverantwortung tragen).

66 Wer das Zeugnis nicht ganz ernst nimmt, �bersieht auch, dass ihm in der Ar-
beitswelt eine besondere Bedeutung beigemessen wird, denn jeder Arbeitneh-
mer verlangt ein Zeugnis (sofern er nicht in den Ruhestand tritt), jeder Arbeit-
geber verlangt es vom Bewerber – bei dieser Einstellung und Handhabung in
der Praxis sind Zweifel am qualifizierten Zeugnis wenig ergiebig.

67 Zeugnisprozesse werden schließlich mit Pressemitteilungen des Gerichts (zu-
mindest des BAG), mit zahlreichen Kommentaren in arbeitsrechtlichen Zeit-
schriften sowie in der Tagespresse mit beachtlichem Medien-Echo begleitet,
woraus das Interesse der �ffentlichkeit und die Bedeutung dieses Themas deut-
lich wird – wenn auch zuzugeben ist, dass manche kleinlichen Facetten des
Zeugnisrechts durchprozessiert werden, die erstaunen, so etwa die Frage, ob es
sich bei der Zeugniserteilung um eine Hol- oder Schickschuld handelt (siehe
Rn. 218), ob das Zeugnis gefaltet werden darf (siehe Rn. 472), oder ob ein „e“
zu viel getippt wurde (siehe Rn. 485), was aber zugleich belegen kann, wie
wichtig dem Arbeitnehmer das Zeugnis ist.
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„Trotz aller Kritik und Todges�nge ist das Zeugnis nach wie vor mit dem An-
schreiben und dem Lebenslauf die Visitenkarte des Bewerbers.“69

68Was sollen also die „Ges�nge“ und immer wiederkehrenden Thesen, zumal kei-
ne gleichwertigen und praktikablen Ersatzl�sungen angeboten werden? – Ar-
beitszeugnisse in der bisherigen Form bleiben „alternativlos“!

(Zu „Neuen Zeugnisformen“ siehe Rn. 798ff.).
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